
o Antrag auf Änderung / Streichung der Wohnsitzauflage 
Bitte ankreuzen, wenn Sie eine Aufenthaltserlaubnis oder eine Duldung mit 
Wohnsitzauflage haben. 
 

o Umverteilungsantrag 
Bitte ankreuzen, wenn Sie Asylbewerber/in sind. 

 

Antragsteller/in 
 

Name, Vorname:  

Geschlecht:  

Geburtsdatum:  

Staatsangehörigkeit:  

Aktuelle Anschrift:  

Weitere Personen:  

 
Hiermit beantragte ich meine Umverteilung / die Änderung meiner 
Wohnsitzauflage zwecks Umzugs nach: 
 

Straße, Hausnummer:  

PLZ, Ort:  

Bundesland:  

Unterkunftsart:  

 
Meinen Antrag begründe ich wie folgt (bitte Zutreffendes ankreuzen): 
 
o Verwandtschaft 

 

Name, Vorname:   

Geburtsdatum:  

Staatsangehörigkeit:  

Verwandtschaftsbeziehung:  

 
o Arbeit / Ausbildung / Studium oder Ähnliches 
 

Firma / Universität:  

Anschrift:  

Ansprechpartner/in:  
 

o Sonstige (humanitäre) Gründe 
 

 

 
Ich gebe hiermit mein Einverständnis, dass die Ausländerbehörde des Zuzugsortes 
vollständig Einsicht in meine Akte nehmen darf. 
 
_______________________     _______________________  
Ort, Datum       Unterschrift 



(Teil- / Vollzeit)



Humanitäre Gründe: 
o Gesundheitliche Gründe 

 
 
 
 

o Pflegebedürftigkeit 
 
 
 
 

o Jugendhilfemaßnahme 
 
 
 
 
 

 

 
✓ Fachärztliche Atteste bezüglich der Erkrankung 

mit Stellungnahme über die damit verbundene 
Notwendigkeit der Umverteilung in eine andere 
Stadt/Gemeinde 
 

✓ Ärztliche Bescheinigung über die 
Pflegebedürftigkeit mit Stellungnahme über die 
damit verbundene Notwendigkeit der 
Umverteilung in eine andere Stadt/Gemeinde 
 

✓ Aktueller Jugendhilfebescheid (inkl. 
Bewilligungszeitraum der Jugendhilfe) 

✓ Aufnahmezusage der Jugendhilfeeinrichtung 
✓ schriftliche Einschätzung des Jugendamtes 

weshalb ein Umzug aus jugendhilferechtlicher 
Sicht notwendig ist (ggf. Hilfeplan) 

✓ Nachweis Kostenübernahme der Jugendhilfe 

 

 

 

Wichtiger Hinweis:

Anträge sind gem. § 23 Abs. 1 VwVfG auf Deutsch zu stellen.
Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Ausländerbehörde Weil am Rhein bleibt es unbenommen, neben den genannten Unterlagen noch weitere zur Entscheidung notwendige Dokumente anzufordern.  
Dokumente in Heimatsprache sind vorher durch einen vereidigten Übersetzer ins Deutsche zu übersetzen.










